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1111. Verordnung: Fesrsetzung der Ridu:slitze in der öifentlidien Fürsorge; Abänderung. 

12. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 24. März 1970, mit der die Verordnung 
vom 12. November 1968, LGBI. für Wien 
Nr. 29, in der Fassung der Verordnung vom 
2. Dezember 1969, LGBI. für Wien Nr. 35, 
betreffend die Festsetzung der Riditsätze in 
der öffentlid:ten Fürsorge, abgeändert wird. 

Gemäß § 12 Abs. 3 der Verordnung über die 
Einführung fürsorgerechtlicher Vorsd-iriften im 
Lande Österreich, als landesgesetzliche Vorsd-irift 
übernommen durch das Wiener Landesgesetz vom 
23. Dezember 1948, LGBI. für Wien Nr. 11/1949, 
über die vorläufige Regelung der öffentlichen Für
sorge und Jugendwohlfahrt wird verordnet: 

§ 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Bei Hilfsbedürftigen, die weder die Alters
grenze von 60 beziehungsweise 65 Jahren über
schritten haben noch als arbeitsunfähig gelten, be
tragen die Richtsätze für Aushilfen monatlich: 

a) für den Alleinstehenden ........ 718 S, 

b) für den Hauptunterstützten im 
Familienverband . . . . . . . . . . . . . . . 675 S, 

c) für den Mitunterstützten ohne 
PB-Anspruch . „ .. „ ........... 356 S, 

d) für den Mitunterstützren mit 
PB-Anspruch ......... „ ....... 183 S." 

Der L;indeshauptmann; 
Marek 

~ im ~n..-Iar der ~ L Ruhaus, Stiege 7, IUtdJpartttrt, und in der Vct'k•11fsstelle d.« ~eo St.-. 
drudt.em - Wieuer Zeitung, 1, W<>lluile 21a. V~· 1'- S. 

Drudt der Osterreidtisdien Staatsdruckerei 
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